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erneut nachdrücklich die abscheulichen Terrorakte verur-
teilend, die zu ungeheuren Verlusten an Menschenleben, Zer-
störungen und Sachschäden geführt haben, namentlich dieje-
nigen, auf die die Generalversammlung mit der Verabschie-
dung ihrer Resolution 56/1 vom 12. September 2001 und der
Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutionen
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und 62/71 vom 6. Dezember 2007 gefassten Beschluss, dass
sich der Ad-hoc-Ausschuss nach Resolution 51/210 der Ge-
neralversammlung mit der Frage der Einberufung einer Kon-
ferenz auf hoher Ebene unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen zur Ausarbeitung gemeinsamer organi-
sierter Antwortmaßnahmen der internationalen Gemeinschaft
auf den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen befassen und sie auf seiner Tagesordnung belassen
soll, 

sowie unter Hinweis auf das am 16. September 2006 in
Havanna verabschiedete Schlussdokument der vierzehnten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder, in dem die gemeinsame Position der Bewe-
gung der nichtgebundenen Länder zum Terrorismus wieder-
holt und ihre vorherige Initiative89 bekräftigt wurde, mit der
zu einer internationalen Gipfelkonferenz unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung gemein-
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Handlungen93, der Änderung des Übereinkommens über den
physischen Schutz von Kernmaterial94, des Protokolls von
2005 zum Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt
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die mit Resolution 54/110 der Generalversammlung auf seine
Tagesordnung gesetzte Frage der Einberufung einer Konfe-
renz auf hoher Ebene unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen weiter erörtern wird;

23. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss


